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Die-Beweistührunqspflicht des Untersuchunqsorgans

Mit der Beweisführungspflieht des Untersuchungsorgans sollte 
in der Beschuldigtenvernehmung so frühzeitig wie möglich 
argumentiert werden, wenn sich geeignete Anlässe dazu bieten. 
Die geführten Untersuchungen weisen aus, daß vor allem 
bei nicht vorliegender oder nur teilweiser Aussagebereit- 
schaft solche Rechtshinweise nicht in das Erwartungsbild des 
Beschuldigten zu Reaktionen dos Untersuchungsführers passen.
Solche Beschuldigten meinen häufig, der Untersucnungsführcr 
müsse vielmehr bemüht sein, dieses Problem zu umgehen, wenn 
er nicht in genügendem Umfange über.Beweismittel verfügt. 
Durch das Verweisen auf die Beweisführungspflicht des .Unter
suchungsorgans, verbunden mit Erläuterungen, daß Rechts- 
pflichtsn Beschuldigter zur Aussage nicht begründet sind,V r • _kann im Zusammenhang mit der konkreten,t^f-tischon Situation

fehrung derartiocrin der Beschuldintenverne-hmunq oif
Schlußfolgerungen Beschuldigter brjrb-icht werden, cs können 
sich dann Einschätzungen c^rgeben, daß eine gesicherte Eo- 
weislaoe beim Untersuchumg'sc.rgan Gegeben ist.

v '
Die Information "BevvsisfQhrungspf 1 icht des Untersuchung:
Organs durch <r,dfl.e Argumentation des Untersuohungsführers ist 
weiterhin im Zusammenhang mit der Einbeziehung des Verteidi
gers bedeutsam. Es ist durchaus zulässig, wenn Verteidiger 
Beschuldigte über die Beweisführungspflicht aufklären und 
ihnen mittsilen, daß sie zur Aussage nicht verpflichtet sind. 
Derartige Mitteilungen werden von Beschuldigten nicht konträr 
zum Vorgehen des Untersuchungsorgans ausgelegt, wenn die gleiche 
Unterrichtung - dann in taktisch günstiger Situation - vom 
Untersuchungsführer vorweggenemmen werden ist. Diese Unter
richtung kann im Zusammenhang mit Erläuterungen über das 
Recht auf Mitwirkung und die Eedeutung desselben im Strafver
fahren erfolgen. Es entstehen so Voraussetzungen für günstige 
Wirkungen und das Auftreten des Verteidigers schafft dann 
keine neuen taktischen Situationen.

Ein solches Vorgehen ist vor allem auch geeignet, möglichen 
Denkweisen Beschuldigter entqecenzuwirken, daß das Vorgehen 
des Untersuchungsführers darauf susgerichtet ist, sic 
"horeinzuleqen“ .


